
er. 

5. Deichiwejen an der preufiichen Weichjel. 

Ein anfchauliches Bild der Entwickehing, welche das Deichwefen im Weichiel- 
gebiete im Laufe der Jahrhunderte gefunden hat, bietet die Schliep’fche Dar- 
ftellung der Deich- und Entwäfferungsanlagen in den Werdern und Niederungen 
der Weichjel und Nogat des Marienburger und Elbinger Kreifes, abgedruckt bei 
Parey: „Der Marienburger Kreis", Danzig 1864. Aus der Neihe der dort 
behandelten Verbände ift die Dammkommune des großen Marienburger Weichjel- 
Nogat-Werdes hervorzuheben, welche exjt durch die Gefebgebung der neueren 

Zeit ihrer Bedeutung entfleidet wurde und nachdem ihr weiprünglicher- Zweck, 

die Unterhaltung der Deiche, auf andere Verbände übergegangen war, ihre gegen- 

wärtige Oxganijation al3 Trägerin einer vermögensrechtlichen Berfönlichkeit durch 

Allerhöchit genehmigtes Statut vom 28. Mai/d. September 1889 erhalten hat 
(abgedruckt im Amtsbl. der Regierung zu Danzig ©. 269).°°) 

Als die bedeutendfte Schöpfung auf dem Gebiete des weitpreußifchen Deich- 
wejens erjcheint die auf Grund des Gejeges vom 20. Juni 1888 (G. ©. ©. 251) 
dich am 20. Juni 1889 Allerhöchit- genehmigtes Statut erfolgte Bildung eines 
Gejammt-Deichverbandes, welcher unter der Benennung Weichjel-Nogat-Deich- 
verband die Gebiete de3 Danziger, Marienburger und Elbinger Deichverbandes 

zufammenfaßt. Der Verband hat den Zwed, den für die Ausführung der in 

dem Gefege vom 20. Juni 1888 vorgefehenen Arbeiten erforderlichen Koften- 
beitrag der Snterefjenten von 7 230 000 Mark aufzubringen und demmächft die 
für die Berzinfung und Tilgung des in gleicher Höhe gewährten Staatsdarlehns 
erforderlichen SJahresbeiträge an den Staat abzuführen. Bis zur völligen Aus- 

führung der in $ 1 des Gefeßes vom 20. Juni 1888 aufgeführten Anlagen durch 
die hierzu niedergefegte Kommiffion (vergl. $ 4 des Statut) bleibt die Konfti- 

tuirung des DVorftandes ausgejeßt. Nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton 
wird derjelbe aus einem von dem Negierungspräfiventen in Danzig zum Wor- 

figenden zu ernennenden Berwaltungsbeamten, den Deichhauptleuten und Deich- 
injpeftoren der drei Sonderverbände und fünf von den Deichämtern der legteren 
zu wählenden VBertretern bejtehen. Bon den fünf Vertretern entfallen je einer 
auf den Danziger und den Elbinger Deichverband, die übrigen drei auf ven 
Marienburger Deichverband. Die Wahl erfolgt aus der Zahl der Deichamts- 
mitglieder auf die Dauer von 3 Jahren. Für den Zall der Behinderung eines 
Derbandsvertreters hat der betreffende Deichhauptmann einen Stellvertreter zu 

ernennen ($ 7 des Statut). 
Der Vorftand vertritt den Verband in allen Nechtsangelegenheiten Dritten 

gegenüber, insbefondere liegt e8 ihm ob 
a) nach Auflöfung der Ausführungsfommiffton Die Ku S 5 des GStatuts 

aufzubringenden Beiträge auf die beitragspflichtigen Sonderverbände zu 
vertheilen und für deren Abführung an die Bes ah Sorge zu 
tragen, 

5) BVBergl. die B. DO. vom 12. April 1848, betreff. die Ausführung der Deichbauten 
an der Weichfel und Nogat, ©. ©. ©.126, und der U. GC. vom 22. Mai 1865, betrejf. 

die Heranziehung neu eingedeichter Grundftüce zu den Peichlaften, ©. ©. ©. 638. 
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b) die Ausführung und ordnungsmäßige Unterhaltung der von den Sonder- 
verbänden herzuftellenden Deichbauten zu überwachen und dabei inS- 
befondere dafür zu forgen, daß durch derartige Bauten die ynterefjen 
gegenüberliegender Verbände nicht verlegt werden, 

e) in allen Angelegenheiten jein Gutachten abzugeben oder fich zu äußern, 
in welchen es von der Staatsregierung verlangt wird ($ 9 a. a. D.). 

Die Verzinfungs- und Tilgungsbeträge des Staatsdarlehns und die Ver- 
waltungstoften des Gejfammtverbandes werden von den Sonderverbänden nad) 
Berhältniß des Fataftrirten Flächeninhalts diefer Berbände getragen, doch mit 
der Maßgabe, daß die innerhalb der Sonderverbände mit einem geringeren als 
dem normalmäßigen Beitrage hevangezogenen Grundftücde nur mit der Hälfte 
der Fläche zu veranlagen find (SS 5 und 20 a. a. D.). 

Das Oberauffichtsvecht des Staates wird für den ganzen Umfang des 
 Gefanmtverbandes und der Sonderverbände von dem Negierungspräfiventen zu 
Danzig ausgeübt, welcher auch den Landräthen des Stuhmer und des Pr.-Hol- 
länder Kreifes bezüglich der dorthin gehörigen Ortjchaften der Verbände umn- 
mittelbar Aufträge ertheilen fann ($ 10 a..a. D.). 

Bon den Sonderverbänden ift der Danziger an die Stelle der bisherigen 
Deichverbände des Danziger Werders und der neuen Binnennehrung, der Marien- 
burger an die Stelle der bisherigen Deichverbände des Großen Marienburger 
Werders, der alten Binnennehrung und des Sommer-Deichverbandes fiir den 
Mittel- Werder und die anliegenden Ortjchaften auf der Danziger Nehrung, der 

Elbinger an die Stelle des bisherigen Deichverbandes der vechtsfeitigen Ntogat- 
Niederung getreten und find die Statuten der jo erjegten Verbände aufgehoben 
& 11 0: 0,9.): 

Diejenigen Grundftüce innerhalb der Sonderverbände, welche von be- 
jtehenden oder nen einzurichtenden Ent und Bewäfjerungsanlagen gemeinjfamen 
Mugen haben, find nach) Maßgabe dev SS 11 umd 15 des Deichgefees, foweit 
dies noch nicht gejchehen, zu Genofjenjchaften (Deichverbänden) zu vereinigen 
($ 18 a.a.Q.) 

Eine Heberficht über die gegenwärtig im Weichjelgebiete vorhandenen ein- 
gedeichten Niederungen und die für ihre Organifation und Verwaltung maß- 
gebenden Betimmungen bietet die auf gegenüberjtehender Seite befindliche Zu= 
fammenftellung. 

VI. Befhränkungen der Privatredhte im Sntereffe des 

2dafferfhußes. 

Das Allgemeininterefje, welches der Staat bei der Nequlivung der Flüffe, 
der Sicherung ihrer Ufer, der Bedeichung ihrer Vorländer anftrebt und theils 
durch eigene Anlagen, theils durch die Autorifation feinerjeit3 gebildeter und ge- 
nehmigter. Verbände zur Geltung bringt, legt dem inzelnen eine Neihe von 
Verpflichtungen auf, welche durch die Gejeggebung des Näheren bejtimmt find.


